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1. Was ist versichert?
1. Die Würzburger bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle

und andere in diesen Bedingungen genannten Ereignisse  für die im
Versicherungsschein genannte(n) Person(en). Sie gewährt bei einem
im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen
für unaufschiebbare erforderliche Heilbehandlung und sonst verein-
barte Leistungen nur am jeweiligen ausländischen Aufenthaltsort.Die
Versicherung kann für eine einzelne Person oder als Familienversiche-
rung abgeschlossen werden.Als Familienangehörige im Sinne des Ta-
rifes zählen – sofern im Versicherungsschein namentlich aufgeführt–
Ihr Partner und die ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden un-
terhaltsberechtigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

2. Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung ei-
ner versicherten Person wegen einer auf der Reise akut und uner-
wartet auftretenden Krankheit oder Unfallfolgen.Der Versicherungs-
fall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizini-
schem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht.Als Ver-
sicherungsfall gilt auch ein medizinisch notwendiger und ärztlich ver-
ordneter Krankenrücktransport,sowie  der Tod.Muss die Heilbehand-
lung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden,die mit
der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt,so entsteht
insoweit ein neuer Versicherungsfall.

3. Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versi-
cherungsschein,dem Antragsvordruck,besonderen schriftlichen Ver-
einbarungen bzw. Besonderen Bedingungen, den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen sowie den in der Bundesrepublik Deutsch-
land gültigen gesetzlichen Vorschriften.Dies gilt insbesondere für die
im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen,die nach Maßga-
be der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertra-
ges sind.

4. a) Für Reisen von Deutschland aus gilt:
Der Versicherungsschutz besteht weltweit für Versicherungsfälle,die
während der versicherten Reise außerhalb Deutschlands (Ausland)
auftreten. Versicherbar sind Personen mit ständigem Wohnsitz in
Deutschland.
b) Für Reisen nach Deutschland gilt:
Der Versicherungsschutz gilt in den Ländern der EU einschl. Liech-
tenstein,Schweiz,Norwegen und Island.Versicherbar sind Personen
die keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.

5. Der Versicherungsschutz besteht für den im Versicherungsschein ge-
nannten Zeitraum, jedoch längstens bis zu einem Jahr für nicht be-
ruflich bedingte Auslandsreisen.Hierbei gelten „incentive-Reisen“ nicht

als beruflich bedingte Auslandsreisen.Der Versicherungsschutz für aus-
ländische Firmen- und Messegäste in der Bundesrepublik Deutsch-
land besteht für den im Versicherungsschein genannten Zeitraum,je-
doch längstens bis zu 30 Tagen.Versicherbar sind Mitarbeiter von Fir-
men, Behörden und Verbänden.Trotz Beitragszahlung nicht versicher-
bar sind körperlich tätige Personen unabhängig des Berufes.

6. Versicherungsfähig sind grundsätzlich Personen bis zum vollende-
ten 69. Lebensjahr.

7. Diese Versicherung wird in der Form der Schadenversicherung ge-
gen feste Prämie betrieben.

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt

(Versicherungsbeginn),jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrages und nicht vor Zahlung des Beitrages.
a) Wird eine Einzugsermächtigung erteilt, gilt der Beitrag mit Zu-

gang der Einzugsermächtigung bei der Würzburger als gezahlt,
sofern die Lastschrift beim Geldinstitut bei Vorlage eingelöst wird.

b) Wird die Zahlung per Kreditkarte erteilt, gilt der Beitrag mit po-
sitiver Autorisierung des Kreditkartenunternehmens als gezahlt.

2. Für Versicherungsfälle,die vor Beginn des Versicherungsschutzes ein-
getreten sind, wird nicht geleistet.

3. Wann muss der Versicherungsvertrag abgeschlossen werden und 
wie lange gilt der Vertrag?

1. Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen
werden.Bei Versicherungsverträgen,die erst nach Beginn einer Aus-
landsreise abgeschlossen werden,besteht Versicherungsschutz erst
mit Antritt einer neuen Auslandsreise. Für Reisen nach Deutschland
kann der Versicherungsvertrag auch innerhalb von 10 Tagen nach Ein-
reise der versicherten Person in Deutschland abgeschlossen werden.

2. Der Versicherungsvertrag gilt für die im Versicherungsschein verein-
barte Dauer, maximal bis zu 365 Tagen.

3. Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tod des Versicherungsneh-
mers. Bei einer Familienversicherung haben die versicherten Perso-
nen jedoch das Recht, den Versicherungsvertrag unter Benennung
des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen.Die Erklärung ist
innerhalb zweier Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers
abzugeben.

4. Der Versicherungsvertrag endet mit Ihrem Wegzug aus unserem Tä-
tigkeitsgebiet,es sei denn,dass eine anderweitige Vereinbarung ge-
troffen wird.

5. Vollendet eine versicherte Person das 69. Lebensjahr, so endet der
Versicherungsvertrag für diese Person zum Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres.

4. Welche Kosten werden erstattet?
1. Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland

zur Heilbehandlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.
2. Arznei-,Verband- und Heilmittel müssen von den in Absatz 1 genann-

ten Behandlern verordnet werden.
3. Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die ver-

sicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern,die unter stän-
diger ärztlicher Leitung stehen und nach Methoden arbeiten, die in
der Bundesrepublik Deutschland oder im Aufenthaltsland wissen-
schaftlich allgemein anerkannt sind.

4. Erstattungsfähig sind
1. medizinisch notwendige Aufwendungen für

a) ambulante ärztliche Heilbehandlung (nicht für Behandlung
durch Heilpraktiker), einschließlich Röntgendiagnostik;

b) Arznei-, Heil- und Verbandsmittel aufgrund ärztlicher Ver-
ordnung außer Massagen, Bädern und medizinischen Pak-
kungen. Als Arzneimittel gelten nicht Nährmittel und Stär-
kungspräparate, kosmetische Präparate und ähnliches,
auch wenn die vom Behandler verordnet sind und heilwirk-
same Stoffe enthalten; bestimmte medikamentenähnliche
Nährmittel,die zwingend erforderlich sind,um schwere ge-
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sundheitliche Schäden, z. B. bei Enzymmangelkrankheiten,
Morbus-Crohn und Mukoviszidose,zu vermeiden,gelten je-
doch als Arzneimittel.

c) schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in
einfacher Ausführung (Amalgamfüllungen) sowie Repara-
turen von Zahnersatz;

d) stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen und
Operationsnebenkosten in Krankenhäusern,die unter stän-
diger ärztlicher Leitung stehen und nach Methoden arbei-
ten,die in der Bundesrepublik Deutschland oder im Aufent-
haltsland wissenschaftlich allgemein anerkannt sind;

e) den Transport zur stationären Behandlung in das nächster-
reichbare geeignete Krankenhaus;

f) Medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Roll-
stuhls.

Ein Ersatzanspruch besteht nicht,soweit der Versicherungsneh-
mer oder die versicherte Person des Versicherungsnehmers Er-
satz aus einem anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach
Abschluss dieses Vertrages geschlossenen Versicherungsvertrag
beanspruchen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf all-
gemeinere Versicherungen wie etwa Krankenversicherung oder
Schutzbriefversicherungen und zwar auch dann,wenn diese ih-
rerseits eine Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick
auf solche Versicherungen gilt die Versicherung nach diesem Ver-
trag als speziellere Versicherung.
Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht,
so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses
Vertrages.Der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person
des Versicherungsnehmers hat alles ihm Mögliche und Zumut-
bare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprü-
che gegen andere Versicherer verfolgt werden können.

2. Mehraufwendungen
a) für den medizinisch notwendigen oder ärztlich verordneten Rück-

transport eines erkrankten Versicherten aus dem Ausland an sei-
nen ständigen Wohnsitz im Heimatland,sofern eine ausreichen-
de ärztliche Versorgung im Ausland nicht sichergestellt ist und
der Rücktransport im Verlauf einer leistungspflichtigen Heilbe-
handlung erforderlich wird. Soweit medizinische Gründe nicht
entgegenstehen,ist das jeweils kostengünstigste Transportmit-
tel zu wählen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtko-
sten werden auf die Versicherungsleistung angerechnet.

b) für die durch die Überführung bei Tod einer versicherten Person
in das Inland oder die Bestattung am Sterbeort entstehenden
Kosten bis zu EURO 10.000.

5. Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?
1. Keine Leistungspflicht besteht

a) für Behandlungen,von denen bei Reiseantritt feststand,dass sie
bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten,
es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehegatten oder
eines Verwandten ersten Grades unternommen wurde;

b) für Krankheiten und Folgen sowie für Unfallfolgen,zu deren Be-
handlung die Auslandsreise angetreten wird;

c) für Behandlungen anläßlich einer Beschäftigung im Ausland;
d) für Behandlungen geistiger und seelischer Störungen und Erkran-

kungen sowie für psychosomatische Behandlung (z. B. Hypno-
se, autogenes Training) und Psychotherapie;

e) für Entbindungen,Schwangerschaftsunterbrechungen und Un-
tersuchungen und Behandlungen wegen Schwangerschaft;

f) für die Anschaffung von Hilfsmitteln, z. B. Brillen, Kontaktlinsen,
Einlagen, Prothesen usw.;

g) für Gesundheitsschäden und Todesfälle, die durch Kriegsereig-
nisse und innere Unruhen verursacht worden sind.Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen
im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignis-
sen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am En-
de des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrie-
ges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Per-
son aufhält;

h) für auf Vorsatz einschließlich Selbstmord und Selbstmordversuch
und Sucht,wie Alkohol,Drogen etc.beruhende Krankheiten oder
Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Ent-
wöhnungsbehandlungen

i) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Un-
terbringung;

j) für Kur und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilitati-
onsmaßnahmen;

k) für weder im jeweiligen Aufenthaltsland noch im Inland wissen-

schaftlich allgemein anerkannte Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden und Arzneimittel.

l) für Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlun-
gen,Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien hinausge-
hen,wie Neuanfertigung von Zahnersatz einschließlich Kronen,
Zahnkosmetik sowie Kieferorthopädie.

2. Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder
ist die erforderliche Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes
nicht angemessen, so kann die Würzburger ihre Leistungen auf ei-
nen angemessenen Betrag herabsetzen.

3. Die Würzburger erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Ta-
ge der Transportfähigkeit,sofern ein Rücktransport bis zum Ende der
versicherten Reise wegen Transportunfähigkeit der versicherten Per-
son nicht möglich ist, insgesamt jedoch längstens bis zu 90 Tagen
ab Beginn der Behandlung.

6. Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?
1. Die Würzburger ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Rechnungs-

urschriften vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht sind;
diese werden Eigentum der Würzburger.Wurden die Originalbelege
einem anderen Versicherer zur Erstattung vorgelegt,so genügen Rech-
nungszweitschriften, wenn darauf der andere Versicherer seine Lei-
stungen oder Ablehnung vermerkt hat. Von allen fremdsprachigen
Belegen,die für die Versicherungsleistungen erheblich sind,sind auf
unser Verlangen deutschsprachige Übersetzungen beizubringen.

2. Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor-und Zuna-
men und das Geburtsdatum der behandelten Person sowie die Krank-
heitsbezeichnung und die einzelnen ärztlichen Leistungen mit Be-
handlungsdaten enthalten;aus den Rezepten müssen das verordne-
te Arzneimittel,der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervor-
gehen.Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der
behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung tra-
gen.

3. Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransports ist ei-
ne ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit ein-
zureichen. Neben der Begründung für die medizinische Notwendig-
keit des Rücktransportes muss die ärztliche Bescheinigung auch die
genaue Krankheitsbezeichnung enthalten.

4. Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw.Bestattungskosten
ist eine amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todesursa-
che einzureichen.

5. Die Würzburger ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender
von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten,es sei denn,der Würz-
burger sind begründete Zweifel an der Legitimation des Überbrin-
gers oder Übersenders bekannt.

6. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs
des Tages, an dem die Belege bei der Würzburger eingehen, in Euro
umgerechnet. Als Tageskurs gilt für gehandelte Währung der amtli-
che Devisenkurs, Frankfurt, für nicht gehandelte Währungen muss
der Kurs gemäß „Währungen der Welt“,Veröffentlichungen der Deut-
schen Bundesbank, Frankfurt, nach jeweils neuestem Stand, es sei
denn,dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen
nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden und
dies durch eine Änderung der Währungsparitäten bedingt war.

7. Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen - mit Aus-
nahme einer Überweisung auf ein inländisches Konto - können von
den Leistungen abgezogen werden.

8. Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten
noch verpfändet werden.

7. Wann endet der Versicherungsschutz?
1. Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungs-

fälle - jeweils mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes bzw.des Ver-
sicherungsverhältnisses oder mit Beendigung des Rücktransportes
gemäß Ziff. 4 Abs. 4 Buchstabe 2 a, spätestens jedoch mit dem Ende
der Versicherung.

2. Ist die Rückreise innerhalb des Zeitraums,für den Versicherungsschutz
besteht,aus medizinischen Gründen nicht möglich,so verlängert sich
die Leistungsdauer um längstens 90 Tage ab Behandlungsbeginn,
solange die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung
der Gesundheit antreten kann.

8. Was gilt bei der Beitragszahlung?
Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag unver-
züglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor
dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Die Fol-
gebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.Wird der
erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, finden die Bestim-
mungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung,d .h.die Würz-



tet,als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers bzw.des Verschuldens der ver-
sicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2. Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz
der ihm entstandenen Aufwendungen erhalten hat,ist die Würzbur-
ger berechtigt, den Ersatz auf ihre Leistungen anzurechnen.

13. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Würzburger nur
aufrechnen,soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt ist.
14. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?
Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer bzw.die
versicherte Person in Textform gegenüber der Würzburger abgeben.Zu ih-
rer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht berechtigt.
15. Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?
1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu er-
klären und muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss des
Schadenfalles zugehen.Die Würzburger hat eine Kündigungsfrist von
einem Monat einzuhalten; unsere Kündigung wird in keinem Falle
vor Beendigung der laufenden Reise wirksam. Kündigt der Versiche-
rungsnehmer, so kann dieser bestimmen, dass seine Kündigung so-
fort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch späte-
stens zum Abschluss der laufenden Versicherungsperiode.

2. Hat die Würzburger gekündigt, so sind wir verpflichtet, für die noch
nicht abgelaufene Versicherungsperiode den entsprechenden Anteil
der Prämie zu erstatten.

16. Welches Gericht ist zuständig?
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würzburger oder dem
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassungen der Würzbur-
ger. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
müssen bei dem Gericht erhoben werden,das für seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen,den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist.
17. Anschrift der Würzburger
Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg
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burger kann vom Vertrag zurücktreten.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, finden die Bestimmungen
des § 38 Versicherungsvertragsgesetzes Anwendung.
9. Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?
1. Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu ei-

ner unnötigen Kostenerhöhung führen könnte.
2. Der Versicherungsnehmer  bzw.die versicherte Person hat sämtliche

Belege bis zum Ablauf des dritten Monats nach Reiseende einzurei-
chen.

3. Der Versicherungsnehmer  bzw. die versicherte Person hat auf Ver-
langen der Würzburger jede Auskunft zu erteilen,die zur Feststellung
des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht der Würzburger und
ihres Umfanges erforderlich ist.

4. Auf Verlangen der Würzburger ist die versicherte Person verpflich-
tet,sich durch einen von der Würzburger beauftragten Arzt untersu-
chen zu lassen.

5. Der Versicherungsnehmer  bzw. die versicherte Person ist auf Ver-
langen der Würzburger verpflichtet,uns die Einholung von erforder-
lichen Auskünften zu ermöglichen. Hierzu ist die Würzburger zu er-
mächtigen,jederzeit Auskünfte über frühere,bestehende und bis zum
Ende des Vertrages eintretende Krankheiten, Unfallfolgen und Ge-
brechen sowie über beantragte,bestehende und beendete Personen-
versicherungen einzuholen. Dazu darf die Würzburger Ärzte, Zahn-
ärzte,Heilpraktiker,Krankenanstalten aller Art,Versicherungsträger,
Gesundheits- und Versorgungsämter befragen. Diese sind von ihrer
Schweigepflicht zu befreien und zu ermächtigen,der Würzburger al-
le erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

6. Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind vom Versicherungs-
nehmer bzw.den versicherten Personen auf Verlangen der Würzbur-
ger im Leistungsfall nachzuweisen.

10. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?
Macht der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person entgegen der
vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemä-
ße Angaben oder stellt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Per-
son dem Versicherer vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung
oder verletzen diese sonstige vertragliche Obliegenheiten,verliert der Ver-
sicherungsnehmer bzw.die versicherte Person ihren Anspruch auf die Ver-
sicherungsleistung.Verstößt der Versicherungsnehmer bzw.die versicher-
te Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verliert der Versi-
cherungsnehmer bzw.die versicherte Person ihren Anspruch zwar nicht voll-
ständig, aber der Versicherer kann die Leistung im Verhältnis zur Schwere
ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweisen, dass der Versiche-
rungsnehmer bzw.die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahr-
lässig verletzt haben. Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft,
zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer 
jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet als Versicherungsnehmer bzw.
die versicherte Person nachweisen, dass vorsätzliche oder grob fahrlässi-
ge Obliegenheitsverletzung weder für Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.
Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat die
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Obliegen-
heit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arg-
listig wird der Versicherer in jedem Fall von seiner Verpflichtung zur Leis-
tung frei.
11. Wann ist die Würzburger von der Verpflichtung zur Leistung frei?
Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer bzw. eine versicherte Person über  Umstände zu täu-
schen versuchen,die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeu-
tung sind.
12. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schaden-

ersatzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so
besteht,unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß
§ 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus
dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an den Ver-
sicherer schriftlich abzutreten.Der Versicherungsnehmer bzw.die ver-
sicherte Person haben ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der
Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person diese Obliegenheit
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflich-
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Schadenminderungspflicht und Schadenmeldung
Nutzen Sie unseren 24-Stunden-Notrufdienst und stimmen Sie sich mit dem
Versicherer, der Organisations-, Service- und Schadenleistungen zu über-
nehmen hat, rechtzeitig vor kostenverursachenden Maßnahmen ab.
Sie vermeiden dadurch oft unnötige Mehrkosten und erfüllen damit auch
Ihre Schadenminderungspflicht. Auch bei telefonischer Meldung sind den
Versicherern bedingungsgemäß die zur Schadenbearbeitung notwendigen
Unterlagen nach Rückkehr vorzulegen.
Subsidiaritätsklausel
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschä-
digung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann,ge-
hen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt insbesondere aus Leistun-
gen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfeleistungen.Soweit
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beansprucht werden
kann, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden.
Was ist eine Reise?
Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zur einer Höchst-
dauer von fortlaufend bis zu 365 Tagen. Als ständiger Wohnsitz gilt der in-
ländische Ort,an dem der Versicherungsnehmer polizeilich gemeldet ist und
sich überwiegend aufhält.



4.1.1 den Schaden der Würzburger innerhalb 48 Stunden anzuzeigen,
4.1.2 sich mit der Würzburger darüber abzustimmen, ob und welche Leis-

tungen diese erbringt,
4.1.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Wei-

sungen der Würzburger zu befolgen,
4.1.4 der Würzburger jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Hö-

he des Schadens und über den Umfang ihrer Entschädigungspflicht
zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe
vorzulegen und ggf.die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht
zu entbinden,

4.1.5 der Würzburger bei der Geltendmachung die aufgrund unserer Lei-
stungen auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu
unterstützen und der Würzburger die hierfür benötigten Unterlagen
auszuhändigen.

4.2 Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ent-
gegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht
wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungsnehmer
bzw.die versicherte Person dem Versicherer vorsätzlich die verlang-
ten Belege nicht zur Verfügung oder verletzen diese sonstige ver-
tragliche Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer bzw.
die versicherte Person ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung.
Verstößt der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person grob
fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verliert der Versicherungs-
nehmer bzw.die versicherte Person ihren Anspruch zwar nicht voll-
ständig, aber der Versicherer kann die Leistung im Verhältnis zur
Schwere ihres Verschuldens kürzen.Eine Kürzung erfolgt nicht,wenn
der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person nachweisen,
dass der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.Trotz Verletzung Ih-
rer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaf-
fung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch insoweit zur Leistung
verpflichtet als der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Per-
son nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Oblie-
genheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursächlich war.
Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer bzw. die
versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die-
se Rechtsfolge hingewiesen hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die
Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung
von Belegen arglistig wird der Versicherer in jedem Fall von seiner
Verpflichtung zur Leistung frei.

4.3 Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung der Würzbur-
ger Kosten erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätten aufwen-
den müssen, kann die Würzburger ihre Leistung um einen Betrag in
Höhe dieser Kosten kürzen.

4.4 Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Schadenfalles ne-
ben den Ansprüchen auf Leistungen der Würzburger auch Erstattungs-
ansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte,kann er insgesamt keine Ent-
schädigung verlangen, die seinen Gesamtschaden übersteigt.

5. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
5.1 Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schaden-

ersatzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so
besteht,unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß
§ 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus
dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird,an die Würz-
burger schriftlich abzutreten.Der Versicherungsnehmer bzw.die ver-
sicherte Person haben ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der
Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person diese Obliegenheit
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflich-
tet,als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere seines
Verschuldens bzw.des Verschuldens der versicherten Person entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer bzw. die
versicherte Person.

5.2 Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz
der ihm entstandenen Aufwendungen erhalten hat,ist die Würzbur-
ger berechtigt, den Ersatz auf unsere Leistungen anzurechnen.
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1. Welche Assistance-Leistungen werden angeboten? 
Die Würzburger erbringt nach einer Erkrankung oder einem Unfall im Sin-
ne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekran-
kenversicherung (AVB-AR 2008 oder AVB-AR-365/2008) im Rahmen der
nachstehenden Bedingungen die im einzelnen aufgeführten Beistandslei-
stungen als Ersatz für aufgewandte Kosten:
Dieser Versicherungsschutz wird nur im Zusammenhang mit einer beste-
henden Auslandsreisekrankenversicherung bei der Würzburger angeboten.
1.1 Vermittlung ärztlicher Betreuung

Erkrankt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person
auf einer Reise im Ausland, so informiert die Würzburger den Versi-
cherungsnehmer auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Ver-
sorgung und stellt,soweit erforderlich,die Verbindung zwischen zwi-
schen dem Hausarzt des Versicherungsnehmers und dessen behan-
delnden Arzt oder Krankenhaus her und trägt die hierdurch entste-
henden Kosten.

1.2 Auskünfte bezüglich Impfvorschriften/-empfehlungen für das geplan-
te Urlaubsland

1.3 Informationen über Visa- und Zollbestimmungen
1.4 Informationen über Klimaverhältnisse
1.5 Informationen über Devisenbestimmungen
1.6 Informationen über Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland

im Urlaubsland
1.7 Informationen über Krankenhäuser im Urlaubsland
1.8 Übermittlung von Nachrichten an die Familie bzw. Firma des Versi-

cherten bei Erkrankung im Ausland
1.9 Organisation der medizinischen Hilfsleistungen
1.10 Kostenübernahmeerklärung vor Ort (Krankenrücktransport, Reise-

und Überführungskosten u. a.)
2. Welche Personen können diese Leistungen in Anspruch nehmen?
2.1 Versicherungsschutz besteht für die in der Auslandsreisekrankenver-

sicherung versicherten Personen.
2.2 Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gel-

ten sinngemäß für die mitversicherten Personen.
2.3 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stehen nur

dem Versicherungsnehmer zu.
3. Wann können die Leistungen nicht gewährt werden? 
3.1 Es besteht, soweit nichts anderes vereinbart ist, kein Versicherungs-

schutz, wenn das Ereignis, aufgrund dessen die Würzburger in An-
spruch genommen wird (Schadenfall),

3.1.1 durch Krieg, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben
oder Kernenergie verursacht wurde,

3.1.2 vom Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person vorsätz-
lich herbeigeführt wurde,

3.1.3 der Schadensort weniger als 50 km Luftlinie von seinem ständigen
Wohnsitz entfernt liegt.

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer nach Eintritt des
Versicherungsfalles (Obliegenheiten)? 

4.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Schadenfalles

Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Assistance-Leistungen (AVB-AL 
2008) (in Verbindung mit den AVB-AR 
2008 oder AVB-AR-365/2008)
1. Welche Assistance-Leistungen werden angeboten? 
2. Welche Personen können diese Leistungen in Anspruch nehmen?
3. Wann können diese Leistungen nicht gewährt werden? 
4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer nach Eintritt des

Versicherungsfalles (Obliegenheiten)?
5. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
6. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
7. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger Versicherungs-AG

(Würzburger) zu beachten?
8. Welches Gericht ist zuständig?
9. Anschrift der Würzburger 
10. Service-Telefonnummer
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Verjährung
Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres,in dem die Leistung verlangt werden kann.
Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet,zählt der Zeitraum von der
Anmeldung bis zum Zugang unserer schriftlichen Entscheidung bei der Frist-
berechnung nicht mit.

Allgemeine Hinweise

6. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Würzburger
nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist.

7. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten? 
Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer
bzw. die versicherte Person in Textform gegenüber der Würzburger
abgeben.Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht
berechtigt.

8. Welches Gericht ist zuständig? 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würz-
burger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz oder,in Ermangelung eines solchen,seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer müssen bei dem Gericht erhoben werden,das für deinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-
chen Aufenthalts zuständig ist.

9. Anschrift der Würzburger
Würzburger Versicherungs-AG,Bahnhofstraße 11, D-97070 Würzburg

10. Service-Telefonnummer
Für die unter Ziff. 1 genannten Leistungen steht die Würzburger dem
Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person rund um die Uhr
telefonisch zur Verfügung. Die Telefonnummer lautet:
+49 (0) 931 / 27 95 255

Einwilligungsklausel nach dem Bundes-
datenschutzgesetz
I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Würzburger Versiche-
rungs-AG, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Ri-
sikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur
Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information
sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Perso-
nenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht erhoben,ver-
arbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz
ausdrücklich erlaubt, anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des
Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer all-
gemeinen personenbezogener Daten (z.B.Alter oder Adresse) erlaubt,wenn
es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli-
chen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt,
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stel-
le erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht,dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt (§ 28 Abs.1 Nr.2 BDSG).Die Anwendung dieser Vorschrif-
ten erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzel-
fallprüfung.Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung ver-
zichtet werden.Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten-
verwendung auch für die Fälle,die nicht von vornherein durch die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziffer II.) 
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener
Daten (insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall
nur verwenden, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen.
Mit den nachfolgenden Einwilligungen ermöglichen Sie zudem eine Daten-
verwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz
von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam.
Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustan-
de kommt.Es steht Ihnen frei,diese Einwilligungserklärungen mitWirkung

für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen.
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen
Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Da-
tenvermeidung verwendet werden 
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leis-
tungspflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer,
den ich bei Antragstellung genannt habe.
3.zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung.Dies erfolgt
durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversiche-
rer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert wer-
den soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient
dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt da-
mit auch im Interesse der Versicherungsnehmer.In einigen Fällen bedienen
sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie - sofern erforder-
lich - ebenfalls entsprechende Daten übermitteln.
4.durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der Würz-
burger Versicherungs-AG, denen der Versicherer (oder ein Rückversicherer)
Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt.Die Unternehmen/
Personen werden eingeschaltet, um die Antrags-,Vertrags- und Leistungs-
abwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Ei-
ne Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht
verbunden.Die eingeschalteten Unternehmen / Personen sind im Rahmen
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet,ein angemessenes Datenschutzniveau
sicher zu stellen,einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang
mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegen-
heit zu beachten.
5.zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanz-
dienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.
III. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 
Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen oder
übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leistungs-
prüfung durch die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die Grundsätze der
Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.
IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichern-
den Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden
Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen
können.

Auszug aus dem Gesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG)
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit,die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu
erfüllen ist,kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats,nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,ohne Einhaltung einer Frist
kündigen,es sei denn,die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf gro-
ber Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag,dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Ver-
sicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Lei-
stung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat.Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung,nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer ver-
traglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der



| 6

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer, Dirk Guß, Daniela Streich

Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt,es sei denn,der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung
nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Der Versicherer ist nur leistungsfrei,wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie
aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam,wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie,Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt,die nach den Ab-
sätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefass-
ten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Ko-
sten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden,dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird,wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zah-
lung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,wenn
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Mo-
nats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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1. In Abänderung von Ziffer 3.2 der AVB-AR-365/2008 kann die gemäß
Versicherungsschein vereinbarte Dauer auch verlängert werden,
maximal besteht Versicherungsschutz aber nur für 365 Tage.

2. In Abänderung von Ziffer 3.1 AVB-AR-365/2008 kann der Versiche-
rungsvertrag auch nach Ausreise der versicherten Person aus
Deutschland abgeschlossen werden, wenn der Vertrag spätestens
einen Monat nach Ausreise abgeschlossen wird oder im direkten
Anschluss an eine Vorversicherung erfolgt. Das Datum der Aus-
reise muss auf Verlangen nachgewiesen oder glaubhaft belegt
werden.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte 
Person können Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versicherer
erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Der Versicherungsumfang
1. Was ist versichert?
2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
2.1 Invaliditätsleistung
2.2 Übergangsleistung
2.3 Tagegeld
2.4 Krankenhaus-Tagegeld
2.5 Genesungsgeld
2.6 Todesfallleistung
3. Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen?
4. Welche Personen sind nicht versicherbar?
5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
6. Was müssen Sie 

– bei vereinbartem Kinder Tarif
– bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
beachten?

Der Leistungsfall
7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
9. Wann sind die Leistungen fällig?
Die Versicherungsdauer
10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 

Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
Der Versicherungsbeitrag
11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?
Weitere Bestimmungen
12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten 

Personen zueinander?
13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
14. Wie können Sie den Verlust von Ansprüchen vermeiden?
15. Wann verjähren Ansprüche aus dem Vertrag?
16. Welches Gericht ist zuständig?
17. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
18. Welches Recht findet Anwendung?

Der Versicherungsumfang
1. Was ist versichert?
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Per-

son während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.
1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.
1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von

außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an
Gliedmaßen oder Wirbelsäule
–  ein Gelenk verrenkt wird oder
– Muskeln,Sehnen,Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziff. 3),
nicht versicherbare Personen (Ziff. 4) sowie die Ausschlüsse (Ziff. 5) wei-
sen wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten.

2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in
zusätzlichen Bedingungen beschrieben.
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungs-
summen ergeben sich aus dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.
2.1 Invaliditätsleistung
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:
2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten

Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine
Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als
drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht
erwartet werden kann.
Die Invalidität ist
– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und 
– innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt

schriftlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht
worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte

Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
2.1.2 Art und Höhe der Leistung:
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versiche-

rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend

genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die fol-
genden Invaliditätsgrade:
Arm 70%
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60%
Hand 55%
Daumen 20%
Zeigefinger 10%
anderer Finger 5%
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70%
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
Bein bis unterhalb des Knies 50%
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45%
Fuß 40%
große Zehe 5%
andere Zehe 2%
Auge 50%
Gehör auf einem Ohr 30%
Geruchssinn 10%
Geschmackssinn 5%
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invali-
ditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige
Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind aussch-
ließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-
tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Inva-
liditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziff.
2.1.2.2.1 und Ziff. 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beein-
trächtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermit-
telten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100% werden
jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.2.3 entfällt
2.1.2.4 Stirbt die versicherte Person

– aus unfallfreier Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
oder
– gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem
Unfall,
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten
wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztlichen
Befunde zu rechnen gewesen wäre.

2.2 Übergangsleistung
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten
Person ist im beruflichen oder außerberuflichen Bereich unfallbedingt

– nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und
– ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 

noch um mindestens 50% beeinträchtigt.
Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate ununterbrochen
bestanden. Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfal-
les unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden.
2.2.2 Art und Höhe der Leistung
Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
gezahlt. Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung
von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die
Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
2.3 Tagegeld
2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist unfallbedingt

– in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
– in ärztlicher Behandlung.

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es
wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit
oder Beschäftigung abgestuft. Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen
Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt.
2.4 Krankenhaustagegeld
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:01
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Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch not-
wendiger vollstationärer Heilbehandlung. Kuren sowie Aufenthalte in Sanato-
rien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbe-
handlung.
2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssum-
me für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, längstens
jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.
2.5 Genesungsgeld
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen wor-
den und hatte Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach Ziff. 2.4.
2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für
die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustage-
geld leisten, Iängstens für 100 Tage und zwar

für den 1. bis 10. Tag 100 Prozent
für den 11. bis 20. Tag 50 Prozent
für den 21. bis 100. Tag 25 Prozent

des Krankenhaustagegeldes.
2.6 Todesfallleistung
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist in Folge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestor-
ben. Auf die besonderen Pflichten nach Ziff. 7.5 weisen wir hin.
2.6.2 Höhe der Leistung:
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
gezahlt.
2.7 Unfallrente
2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen
oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) mindestens zu 50 % (Invali-
ditätsgrad) beeinträchtigt.
2.7.2 Art und Höhe der Leistung:
Die Unfallrente zahlen wir 

– in Abhängigkeit vom festgestellten Invaliditätsgrad und
– unabhängig vom Lebensalter der versicherten Person

in der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
2.7.2.1 Grundlage für die Berechnung der Leistung ist der Grad der unfallbe-

dingten Invalidität (Invaliditätsgrad) und die vereinbarte Versiche-
rungssumme für den entsprechenden Invaliditätsgrad.

2.7.2.1.1 Der Invaliditätsgrad bemisst sich nach den Grundsätzen der Ziffern
2.1.2.2.1 bis 2.1.2.2.4 der AUB 2008. Sie und wir sind gemäß Ziffer 9.4
AUB 2008 berechtigt den Invaliditätsgrad jährlich, längstens bis zu
drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei
Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese
Frist von drei auf fünf Jahre.

2.7.2.1.2 Eventuell zu Ziffer 2.1.2.3 AUB 2008 vereinbarte progressive Invali-
ditätsstaffeln, besondere Gliedertaxen für bestimmte Berufsgruppen
oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditätsfall bleiben für die
Unfallrente unberücksichtigt.

2.7.2.2 Die Unfallrente wird rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich
der Unfall ereignet hat, geleistet. Sie wird monatlich im Voraus bis
zum Ende des Monats gezahlt, in dem

2.7.2.2.1 die versicherte Person stirbt oder
2.7.2.2.2 wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 2.7.2.1 AUB 2008 vorgenom-

mene ärztliche Bemessung ergeben hat, dass der Grad der Invalidität
unter 50 % gesunken ist.

2.8 Kosmetische Operationen
2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung:
2.8.1.1 Die Körperoberfläche der versicherten Person ist durch den Unfall

derart beschädigt oder verformt, dass nach Abschluss der Heilbe-
handlungen das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person
dauernd beeinträchtigt ist.

2.8.1.2 Die versicherte Person hat sich nach dem Unfall einer kosmetischen
Operation unterzogen. Als kosmetische Operation gilt eine nach
Abschluss der Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Behandlung
mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren
Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben.

2.8.1.3 Die kosmetische Operation und die klinische Behandlung erfolgt
innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall. Der Beginn der Behand-
lung ist uns vorher anzuzeigen.

2.8.1.4 Hat ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, wird der zu zahlende
Betrag um diese Vorleistung gekürzt. Dies gilt insbesondere für die
Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungs-
trägers. Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Per-
son, so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.8.2 Art und Höhe der Leistung:
Es wird Ersatz geleistet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
für nachgewiesene

– Arztkosten und sonstige Operationskosten
– Notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem

Krankenhaus
– Kein Ersatz wird geleistet für Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten
– Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und

Genussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für Krankenpfle-
ge, soweit nicht die Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal
ärztlich angeordnet wurde.

2.8.2.1 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung

von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.
2.9 Bergungskosten / Unfallservice
2.9.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten.
2.9.2 Art un d Höhe der Leistung:
Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme die folgenden
Leistungen:
2.9.2.1 Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von

öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdien-
sten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. Die
Kosten werden auch dann ersetzt, wenn der Unfall unmittelbar droh-
te oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war.

2.9.2.2 Beschaffung/Bereitstellung von Informationen über die Möglichkeit
ärztlicher Versorgung und Herstellung der Verbindung zwischen
dem Hausarzt der versicherten Person und dem behandelnden Arzt
oder Krankenhaus.

2.9.2.3 Ersatz der Kosten für den Transport des Verletzten in das nächste
Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch notwen-
dig und ärztlich angeordnet.

2.9.2.4 Ersatz des Mehraufwandes bei der Rückkehr des Verletzten zu sei-
nem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche
Anordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart unver-
meidbar waren.

2.9.2.5 Ersatz der zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei
einem Urlaub im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und
dem mitreisenden Partner der versicherten Person.

2.9.2.6 Ersatz der Kosten für die Überführung zum ständigen Wohnsitz im
Todesfall im Inland. Bei Todesfall im Ausland Ersatz der Kosten für die
Überführung zum ständigen Wohnsitz oder Ersatz der Kosten für die
Bestattung im Ausland.

2.9.2.7 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädi-
gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden
kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der
Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen Kosten
geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Leistungen
eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers.
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kön-
nen Sie sich unmittelbar an uns halten.

2.9.2.8 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird
die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.9.2.9 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung
von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.10 Kurkostenbeihilfe
2.10.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person tritt nach einem unfallbedingten Krankenhausaufent-
halt von mindestens 21 Tagen eine medizinisch notwendige Kur- oder Rehabi-
litationsmaßnahme an, die im Zusammenhang mit dem Unfallereignis steht
und durch ein fachärztliches Attest nachzuweisen ist. Die Kur- oder Rehabili-
tationsmaßnahme muss innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der
Krankenhausbehandlung angetreten sein und eine Mindestdauer von 21
Tagen, maximal eine Dauer von 28 Tagen haben.
2.10.2 Art un d Höhe der Leistung:
2.10.2.1 Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme die

Kosten für ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel (z. B. Bäder,
Massagen und Krankengymnastik) sowie die Aufwendungen für
Kurtaxe, Unterkunft und Verpflegung.

2.10.2.2 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädi-
gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden
kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der
Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen Kosten
geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Leistungen
eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers.

2.10.2.3 Die Leistung kann für jeden Unfall nur einmal in Anspruch genom-
men werden.

2.10.2.4 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird
die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.10.2.5 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung
von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.11 Sofortleistung bei Schwerverletzung
2.11.1 Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist durch einen Unfall schwer verletzt worden. Eine
schwere Verletzung liegt vor bei:

– Querschnittslähmung nach Schädigung des Rückenmarks
– Amputation eines Armes oder einer Hand
– Amputation eines Beines oder eines Fußes
– Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30 % der Körperober-

fläche
– Erblindung auf beiden Augen
– Schwere Mehrfachverletzungen

– Gewebe zerstörende Schäden an zwei inneren Organen oder
– Brüche langer Röhrenknochen an zwei unterschiedlichen Glied-

maßenabschnitten oder
– Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen

• Gewebe zerstörender Schaden eines inneren Organs,
• Bruch eines langen Röhrenknochens,
• Bruch des Beckens,
• Bruch der Wirbelsäule

2.11.2 Art und Höhe der Leistung:



2.11.2.1 Wir zahlen die für die versicherte Person vereinbarte Versicherungs-
summe für Todesfallleistung als Invaliditätsvorschuss, sofern der Tod
nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Unfall eintritt.

2.11.2.2 Die Höhe der Leistung ist auf maximal 6.000 EUR begrenzt, sofern
keine abweichende Vereinbarung besteht.

2.11.2.3 Diese Leistung (Invaliditätsvorschuss) wird mit einer späteren
Invaliditätsleistung verrechnet.

2.11.2.4 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung
von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.11.2.5 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird
die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 

– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,
– im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen 

anderen Fällen 
die Leistung entsprechend dem Anteil der  Krankheit oder des Gebrechens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Min-
derung.
4. Welche Personen sind nicht versicherbar?
4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind:

– dauernd pflegebedürftige Personen.
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen
Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf.

– Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben dauerhaft aus-
geschlossen ist.
Für die Einordnung sind insbesondere der mentale Geisteszu-
stand und die objektiven Lebensumstände der Person zu berück-
sichtigen.

4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im
Sinne von Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet die
Versicherung.

4.3 Der für die unter Ziffer 4.1 genannten Personen seit Vertragsschluss
bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete Beitrag ist
zurückzuzahlen.

5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseins-

störungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verur-
sacht waren.

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vor-
sätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs-   oder Bürgerkriegsereig-
nissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach
Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates,
in dem sich die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die
aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch
ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnli-
chen Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Rußland oder USA.

5.1.4 Unfälle der versicherten Person
– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er 

nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als 
sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen 
Tätigkeit;

– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich

als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtver-
anstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten
beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten ankommt.

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht
sind.

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
5.2.1 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Orga-

nen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
5.2.3 Gesundheitsschädigungen durch HeiImaßnahmen oder Eingriffe am

Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen
oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

5.2.4 Infektionen.

5.2.4.1. Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
– durch Insektenstiche oder -bisse oder
– durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in
den Körper gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
– Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
– Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverlet-

zungen, die nicht nach Ziff. 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Kör-
per gelangten.

5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht
sind, gilt Ziff. 5.2.3 Satz 2 entsprechend.

5.2.5 Vergiftungen in Folge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt
des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausge-
schlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel.

5.2.6 Krankhafte Störungen in Folge psychischer Reaktionen, auch wenn
diese durch einen Unfall verursacht wurden.

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter die-
sen Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung
entstanden sind.

6. Was müssen Sie bei vereinbartem Kinder-Tarif und bei 
Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs
6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Kin-

der-Tarif versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versi-
cherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach
gilt der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben
jedoch folgendes Wahlrecht:
– Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versiche-

rungssummen entsprechend.
– Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir 

berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.
6.1.2 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen Sie

uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens zwei Monate nach
Beginn des neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag
entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängen

maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der ver-
sicherten Person ab. Grundlage für die Bemessung der Versiche-
rungssummen und Beiträge ist unser geltendes Berufsgruppenver-
zeichnis.
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicher-
ten Person müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen. Pflicht-
wehrdienst, Zivildienst oder militärische Reserveübungen fallen
nicht darunter.

6.2.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeit-
punkt der Änderung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssum-
men, gelten diese nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.
Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese,
sobald uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf
eines Monats ab der Änderung.
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für beruf-
liche als auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen
Versicherungssummen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag wei-
ter, sobald uns Ihre Erklärung zugeht.

Der Leistungsfall
7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere
Leistung nicht erbringen.
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht her-

beiführt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen
Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicher-
te Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurück-
senden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte
müssen in gleicher Weise erteilt werden.

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person
auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-
schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen –
behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer,Versicherungs-
träger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden
zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war.
Uns ist das Recht zu verschaffen,gegebenenfalls eine Obduktion durch
einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von 
Obliegenheiten?

Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versiche-
rungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unse-
re Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhält-
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nis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes
Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht
ausüben.
9. Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsan-

spruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und
in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen
beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:
– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
– beim Invaliditatsanspruch zusätzlich der Nachweis über den

Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der 
Invalidität notwendig ist.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsan-
spruchs entstehen, übernehmen wir 
– bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,
– bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe,
– bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz,
– bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über
Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zah-
len wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer verein-
barten Todesfallsumme beansprucht werden.

9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, läng-
stens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu
lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlän-
gert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss
– von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungs-

pflicht nach Ziff. 9.1,
– von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung,
als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5% jährlich zu
verzinsen.

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir
berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern.Wird die Bescheini-
gung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der
nächsten Fälligkeit.

Die Versicherungsdauer
10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht der 

Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
10.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fäl-
ligkeit im Sinne von Ziff. 11.2 zahlen.
10.2 Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.
10.3 Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine
Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung
oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam.
Sie können jedoch bestimmen,dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen
wirksam.
10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem
Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Japan, Rußland oder USA beteiligt ist. Der Versi-
cherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung
des Dienstes zugegangen ist.
Der Versicherungsbeitrag
11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig  zahlen?

11.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.
11.2 Zahlung und Folgen verspäteter ZahIung/Erster oder 

einmaliger Beitrag
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
11.2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.
11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung /Folgebeitrag
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.
11.3.2 Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist
nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die
nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.
11.3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,besteht
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.
11.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit
der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächti-
gung widerrufen haben,oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten,dass
der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann,sind wir berechtigt,künf-
tig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Über-
mittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform auf-
gefordert worden sind.
11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehen-
den Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.
11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.
11.7 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und 
– Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollen-

det hatten,
– die Versicherung nicht gekündigt war und 
– Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht

wurde,
gilt folgendes:

11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versi-
cherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitrags-
frei weiter geführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr
vollendet.

11.7.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsneh-
mer, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen
12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten 

Personen zueinander?
12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen

zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus



dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind
neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten
verantwortlich.

12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-
ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere
Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden.

13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform
gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannah-
me Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die
Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und
die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefah-
rerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
13.2 Rücktritt
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich
weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt
durch Erklärung Ihnen gegenüber.
13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertre-
ter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.
13.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kön-
nen wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtsverletzung hinge-
wiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstän-
de zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis
erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtsverletzung
hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich
weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,

die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung fristlos in Schriftform kündigen.
13.4. Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.
14. entfällt
15. Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches.

15.2 Ist ein einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform
zugeht.

16. Welches Gericht ist zuständig?
16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich

die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Kla-
geerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist.

17. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere
Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet wer-
den.

17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekann-
te Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Änderung Ihres Namens.

18. Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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1. Was ist versichert ?
Abweichend von Ziffer 1.1 AUB 2008 besteht der Versicherungsschutz nur
für Unfälle, die der versicherten Person während des versicherten Zeit-
raumes, maximal bis zu 365 Tagen, auf einer privat veranlassten Reise
(touristische Reise) zustoßen.
2. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen ?
In Ergänzung von Ziffer 5 AUB 2008 sind folgende Fälle vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:
Ausschlussklausel für Terrorismusschäden
Die folgende Ausschlussklausel für Terrorschäden findet auf folgende 
Erweiterungen der AUB Anwendung:
– Vergiftungen durch Gifte, Dämpfe oder Gase und Insektenstiche
– Lebensmittelvergiftungen
– Infektionen
Ungeachtet anders lautender Formulierungen oder Vereinbarungen im
Vertrag oder seinen Anhängen sind aus der Deckung ausgeschlossen al-
le Schäden, Beschädigungen, Kosten oder Aufwendungen, welcher Art
auch immer,die direkt oder indirekt durch Terror- oder Sabotageakte ver-
ursacht wurden oder das Ergebnis von ihnen sind oder damit in Zusam-
menhang stehen.
Terror- oder Sabotageakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer,religiöser,ideologischer oder
ähnlicher Zwecke, mit dem Ziel auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtung Einfluß zu nehmen oder Angst und Schrecken in er Bevölkerung
oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten.
Diese Vereinbarung schließt weiterhin Schäden,Beschädigungen,Kosten
oder Aufwendungen aus, die welcher Art auch immer, direkt oder indi-
rekt dadurch verursacht, resultierend von oder in Zusammenhang mit
jeglichen Aktivitäten, zur Kontrolle, Verhütung, Unterdrückung oder an-
dere Wege zur Verhinderung der Aktionen des Terrorismus oder der Sa-
botage sind.
Im Schadenfall liegt die Beweislast dafür, dass der Schaden oder die gel-
tend gemachten Aufwendungen nicht unter diesen Ausschluss fallen,
beim Versicherungsnehmer.
Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Klausel ganz oder teilweise un-
wirksam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Rechtswirk-
samkeit des gesamten Vertrages nicht berührt.Die Parteien sind verpflich-
tet, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurchführbare Be-
stimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu er-
setzen,die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.
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Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer, Dirk Guß, Daniela Streich



Besondere Bedingungen für die
Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditätsstaffel (350 %)
Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2008) wird
wie folgt erweitert:
Für den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfolgen-
der Tabelle.
Tabelle zur Leistungsberechnung:
von auf von auf von auf von auf
% % % % % % %
26 28 45 85 64 170 83 265
27 31 46 88 65 175 84 270
28 34 47 91 66 180 85 275
29 37 48 94 67 185 86 280
30 40 49 97 68 190 87 285
31 43 50 100 69 195 88 290
32 46 51 105 70 200 89 295
33 49 52 110 71 205 90 300
34 52 53 115 72 210 91 305
35 55 54 120 73 215 92 310
36 58 55 125 74 220 93 315
37 61 56 130 75 225 94 320
38 64 57 135 76 230 95 325
39 67 58 140 77 235 96 330
40 70 59 145 78 240 97 335
41 73 60 150 79 245 98 340
42 76 61 155 80 250 99 345
43 79 62 160 81 255 100 350
44 82 63 165 82 260

Besondere Bedingungen für die
Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditätsstaffel (350 %)

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 

erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Ihre Obliegenheiten
23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos

für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen
werden.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der
Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat,
kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-

nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
erweitert werden auf Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu
entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher
geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neu-
er Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-

stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis
längstens zur nächsten Hauptfälligkeit Ihres Vertrages versichert.
(1) Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes

neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auffor-
derung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch
nicht verstrichen war.

(2) Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemesse-
nen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die
Höhe dieses Beitrages innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von
300.000,– Euro für Personenschäden und 300.000,– Euro für
Sachschäden und – soweit vereinbart – 50.000,– Euro für Vermö-
gensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen geringere Versicherungssummen festgesetzt
sind. Die angegebenen Deckungssummen stehen je Versiche-
rungsjahr nur einmal zur Verfügung.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unter-
liegen;
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(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungspflicht oder Deckungsvorsorgepflicht

unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-

men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern
sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfra-

ge, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre
Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch
gebunden sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen
ohne unsere  Zustimmung abgegeben oder geschlossen worden
sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für
uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

5.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung
bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf
unsere Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
Sie von uns gewünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall

auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Ent-
schädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Doppelte der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versiche-
rungsfall mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe-
halt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir auch
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet.

6.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche.

6.7 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und
übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Ver-
sicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente von uns erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden
Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt,

werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der
Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten
des Versicherten scheitert, haben wir für den von der Weigerung
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zin-
sen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftig-
keit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrag oder Zusagen
über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) Ihrer selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen

die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-

cherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages.
7.5 Haftpflichtansprüche gegen Sie

(1) aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kin-
der, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie
eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder
betreute Person sind;

(3) von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffent-
lichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft
bürgerlichen Rechts ist;

(5) von Ihren Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene
Eigenmacht erlangt haben oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit

an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Tei-
le von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen
zur Durchführung Ihrer gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche
und dgl.) benutzt haben; bei unbeweglichen Sachen gilt die-
ser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen
hatten.
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zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer
7.7 in der Person Ihrer Angestellten, Ihrer Arbeiter, Ihrer Bedienste-
ten, Ihrer Bevollmächtigten oder Ihrer Beauftragten gegeben, so
entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für
Sie als auch für die durch den Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-
haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis-
tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in
Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.

7.10
a) Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-

schadengesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(20004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschä-
den entstandenen Kosten in Anspruch genommen werden.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
gegen Sie geltend gemacht werden können.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpflichtrisiken.

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
(2) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte

Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen
bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind
auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 

handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung oder der Bereitstellung elektronischer Daten,
soweit es sich handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 

Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit von Ihnen entstehen. Das Gleiche gilt für
Sachschäden, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von
Ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie beweisen,
dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlen. Der in Rechnung
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger 
Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang
des Versicherungsscheins fällig.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten,
sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht haben.

9.3 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten haben.
Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlt, können wir Ihnen
auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt,
die nach Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.

10.4 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2
Abs. 3 darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung
nicht widersprechen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Ein-
zugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
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kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Bei-
trages erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform auf-
gefordert worden sind.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung
einer Rate im Verzug sind.
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

13. Beitragsregulierung
13.1 Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ände-

rungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu
unserem Nachteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellun-
gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. Der
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen
des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zu-
viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhöhten Beitrags erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch
Gesetz nicht etwas anders bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil
des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindest-
beiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-
nung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich
im vergangenem Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu gemeldeten 
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).
Der veränderte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nächsten
Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre
nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt
unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden
Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in
den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit

abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die
Versicherung bezüglich dieser Risiken. Uns steht der Beitrag zu,
den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem
wir vom Wegfall Kenntnis erlangen.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziffer 15.3 ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes
ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu-
weisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– von uns eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz

fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei
uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang
bei Ihnen wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung

besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Ihrer Stelle in
die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses
von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall
– durch uns dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem

Monat,
– durch den Dritten uns gegenüber mit sofortiger Wirkung

oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-

punkt an ausüben, in welchem wir vom Übergang auf den
Dritten Kenntnis erlangen;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht
gekündigt, haften Sie als bisheriger Versicherungsnehmer und der
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist uns durch Sie als 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich
anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen
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Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte
zugehen müssen und wir den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintreten, in dem wir von der Veräußerung Kenntnis erlangen.
Dies gilt nur, wenn wir in diesem Monat von unserem Kündi-
gungsrecht keinen Gebrauch gemacht haben.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht
nicht weg, wenn uns die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften sind wir berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt
wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren

Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne

dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des später
geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb
eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der Mehrfachver-
sicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, uns zugeht.

Ihre Obliegenheiten
23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-

che Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen
wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss
erheblich sind,den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im
Sinne des S. 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die
Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss aus-
zuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
abzuschließen.
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen
für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-
heblichen Umstände und die Beantwortung der an Sie gestellten
Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt die-
ser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behan-
deln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen

Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrich-
tig angezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arg-
listig entzogen haben.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben,
auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung
unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rück-
trittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

(2) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir

den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-
pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-
sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen
Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzu-
geben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform
kündigen

23.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung angelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlan-
gen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht,
soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inter-
essen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch

wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung

des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind dabei zu befolgen,
soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsan-
waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-
leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit
verkündet, haben Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen.
Unserer Weisung bedarf es nicht.
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25.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend
gemacht, haben Sie die Führung des Verfahrens uns zu überlas-
sen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie
müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag ,die Sie vor Eintritt

des Versicherungsfalles zu erfüllen haben, können wir den Vertrag
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
fristlos kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nach-
weisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grobe Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschuldens  entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
wir ein uns nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausüben.

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche

gegen andere Personen als Sie selbst, sind alle für Sie geltenden
Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwen-
den. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4)
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an

unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

29.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend
für den Fall Ihrer Namensänderung.

29.3 Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist Ihr Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemel-
det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Sitz unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person müssen 

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als 
Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. Was ist versichert?
2. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
3. Anrechnung sonstiger Leistungserbringer
4. Was gilt für die Mitversicherung von Schäden an Gasthaushalten?

1. Was ist versichert?
Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –
Ihre gesetzliche Haftpflicht als

Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der 
Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch
Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen
aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung – insbesondere

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen (vgl. Ziffer 2.3);
1.3 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;
1.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflicht-

ansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder
Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training);

2. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie
eines versicherungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
Versichert – wobei die persönliche gesetzliche Haftpflicht des ver-
antwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs
berechtigten Personen mitversichert ist – ist jedoch die Haft-
pflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den
Gebrauch von

2.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-
fahrzeugen (Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;

2.2 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 6 km/h.
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und
Ziffer 4.3 (1) AHB bzw. Ziffer 21 AHB.
Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei,
– wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungsfal-

les auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht
hat.

Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verantwortlichen

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind
nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmer. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder
eine eingetragenen Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherer oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Reisehaftpflichtversicherung für
Privatpersonen
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Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst
ermöglicht haben.

2.3 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
2.3.1 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben 

werden und
2.3.2 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt

und
2.3.3 für die keine Versicherungspflicht besteht.

2.4 Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen
eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treib-
sätzen.
Mitversichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die 
entstehen durch den Gebrauch eigener Windsurfgeräte.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigen-
tümer selbst und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersport-
fahrzeugen/-geräten selbst. Anderweitig bestehende Versiche-
rungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche
Erlaubnis erforderlich, bleiben wir von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der verantwortliche Führer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis
besitzt.
Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen 
Führer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den unberechtigten
Führer nicht bewusst ermöglicht haben.

2.5 Ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit und ferngelenkten Modellflugzeugen mit einer
durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 15 km/h.

3. Anrechnung sonstiger Leistungserbringer
Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen
gehen der Eintrittspflicht der Würzburger vor. Dies gilt insbesonde-
re für bestehende, gleichartige Versicherungen im Heimatland des
Reisenden.

4. Was gilt für die Mitversicherung von Schäden an Gasthaushalten?
Mitversichert sind Schäden an Personen, nicht aber an Sachen des
Gasthaushaltes, sowie Schäden durch Feuer an Hausrat und
Gebäuden der Gastfamilien, die fahrlässig durch die versicherte
Person herbeigeführt wurden.
Nicht versichert, und auch nicht versicherbar sind Ansprüche der
Gastfamilie aus Sachbeschädigung gegen die Gäste.
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